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Bekleidung der hoheren Unteroffiziere

Aus hdufigen Anfragen bei diversen Amtsstellen schliesst die Direktion der Zeughausbe-
triebe der KMV (Kriegsmaterialverwaltung) auf eine gewisse Unsicherheit betreffend kor-
rekter Bekleidung der hoheren Unteroffiziere. Einem Ersuchen des Chefs der Sektion
«Personliche Ausriistung», Oberst Albert Brunisholz nachkommend, veriéffentlichen wir
gerne einen Auszug aus den einschlidgigen Verordnungen.

Verordnung des Bundesrates vom
25.11. 74 (Auszug)

Artikel 9

Zur Anschaffung von eigenen Beklei-
dungsgegenstinden aus Offiziersgewe-
ben sind Offiziere, Offiziersschiiler, In-
struktionsunteroffiziere, Stabssekretire
im Unteroffiziersgrad und Waffenkon-
trolleure sowie weitere vom EMD be-
zeichneten Angehorige der Armee be-
rechtigt.

Artikel 11

Die Vornahme vorschriftswidriger Ande-
rungen an der militdrischen Uniform
(z. B. Entfernen der Gurthaken «Fro-
sche»), das Tragen von nicht vorschrifts-
gemaissen militirischen Uniformen so-
wie das unbefugte Tragen militdrischer
Bekleidungsgegenstdande und Abzeichen
sind verboten.

Verordnung des EMD vom 2.12. 81
(Auszug)

Artikel 3

Absatz 2

Der Offizierswaffenrock (Offiziersgewe-
be) darf auch von Instruktionsunterofti-
zieren, Stabssekretidren im Uof-Grad und
Waffenkontrolleuren getragen werden
(also Feldweibel und Fourier nicht).

Waffenrocke

Artikel 4

Absatz 2

Es darf getragen werden:

a) die Offiziershose auch von Offiziers-
schiilern, Instruktionsunteroffizieren,
Stabssekretidren im Unteroffiziersgrad
und Waffenkontrolleuren (also Feld-
weibel und Fourier nicht).

Hosen

Artikel 5
Absatz 4
Der Regenmantel fiir Offiziere darf auch
von Offiziersschiilern, Instruktionsunter-
offizieren, hoheren Unteroffizieren, in
den Funktionsstufen 4 — Ia Eingereihten,
von Absolventen der Kaderkurse II und
Waffenkontrolleuren getragen werden.

Mdntel

Artikel 11

Absatz 2

Es diirfen anstelle des Ordonnanzschuh-

werks getragen werden:

a) czazan

b) zivile schwarze Halbstiefel aus Leder
mit Profilgummisohlen oder feld-
diensttaugliche Zivilschuhe mit an-
gendhten Gamaschen, von Offizieren,
Instruktionsunteroffizieren, hoheren
Unteroffizieren sowie in den Funk-
tionsstufen 4 — Ia des Hilfsdienstes
eingereihten Wehrminnern.

Schuhwerk

Artikel 12

Absatz 2

Zivile Gamaschen, die in Schnitt und
Farbe der Ordonanzgamasche entspre-
chen, dirfen von Offizieren, Instruk-
tionsunteroffizieren, Stabssekretidren im
Unteroffiziersgrad, hoheren Unteroffi-
zieren, in den Funktionsstufen4 — Ia Ein-
gereihten und Waffenkontrolleuren ge-
tragen werden.

Gamaschen

Artikel 13

Absatz 2

Ein der Ordonnanz entsprechender Le-
dergiirtel in gefutteter Ausfihrung darf nur
von Offizieren, Instruktionsunteroffizie-
ren, Stabssekretiren im Unteroffiziers-
grad und Waffenkontrolleuren getragen
werden.

Giirtel
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Artikel 25
lungsnummern

Absatz 9

Instruktionsunteroffiziere, hohere Un-
teroffiziere, die Angehorigen der Funk-
tionsstufe 4 und die Waffenkontrolleure
dirfen einfarbige Achselschlaufen aus
Aufschlagtuch mit bzw. ohne Metall-
nummern, ohne farbige Streifen (Ein-
heitsbezeichnung) tragen.

Achselschlaufen, FEintei-

Artikel 35  Schniire

Absatz 2 Fiahnrichschnur

Die Fihnriche und Standartentriger tra-
gen zum Waffenrock oder Tuchmantel an
derrechten Schulter eine Fangschnur, de-
ren kiirzere Schlaufe tiber den Arm fallen
soll. Zur Ubernahme und Riickgabe des
Feldzeichens kann die Fahnrichschnur
auch zu anderen Anzugsarten getragen
werden.

Absatz3  Einheitsfeldweibel- und Ein-
heitsfourierschnur

"Hohere Unteroffiziere sowie in der Funk-

tionsstufe 4 Eingereihte, welche die
Funktion eines Einheitsfeldweibels
(Dienstfithrers) oder eines Einheitsfou-
riers (Rechnungsfiihrers) ausiiben, tra-
gen zu allen Bekleidungsarten an der
rechten Achselklappe eine Fangschnur.

Absatz 5

Die Wehrminner geméiss Absatz 2 und 3
behalten die Schnur nach Ausscheiden
aus der betreffenden Funktion, diirfen
diese jedoch nicht mehr tragen.

Hinweis
Telefonische Auskunft liber Ausriistung
und Bekleidung der hoheren Unteroffi-
ziere erhalten Sie wihrend der Biirozeit
tiber Telefon-Nummer 031 67 20 71 oder
67 20 84.

Termine
30. 8.—9. September OHA: 25. Oberldndische Herbstausstellung Thun
8. September 9. Militarischer Dreikampf Tafers FR
8.—23. September COMPTOIR SUISSE: 65. Nationale Messe Lausanne
9. September 7. Freiburger Waffenlauf Freiburg
20.—-22. September 3. Internationales Militirmusik-Treffen Zirich
20.-30. September  Ziispa Zurich
22. September 23. Habsburger Patrouillenlauf Meierskappel
28.9.—7. Oktober 25. Comptoir de Martigny Martigny VS
30. September 41. Aargauischer Waffenlauf Reinach
5.—6. Oktober Sommerarmeemeisterschaften Liestal
11.-21. Oktober OLMA St. Gallen
14. Oktober 40. Altdorfer Waffenlauf Altdorf
28. Oktober 29. Krienser Waffenlauf Kriens LU
3. November OVOG-Herbsttagung' Tinikon

' Kurzprogramm:

14.00 Uhr
14.15 Uhr
14.30—16.00 Uhr
16.15-17.30 Uhr
18.00 Uhr
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Besammlung im «Refental» Tédnikon
Orientierung liber FAT
Rundgang im FAT

Referat von Herrn P. Hattenschwiler «Erndhrungsplan 80»

Nachtessen im Hotel Biaren, Turbenthal

Anmeldung bis 13.10. 84 an Hptm G. Puorger, Déttnauerstrasse 35,

8406 Winterthur, Tel. P 052 23 55 94



	Bekleidung der höheren Unteroffiziere

